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Achte Verordnung  

zur Änderung der  

Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Vom 1. Juni 2021 

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 

und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 des Infektionsschutzgeset-

zes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

28. Mai 2021 (BGBl. I S. 1174) geändert worden ist, sowie § 11 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 

V1) verordnet der Senat: 

Artikel 1 

Änderung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 4. März 2021 

(GVBl. S. 198), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Mai 2021 (GVBl. S. 446) geän-

dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Beim Verlassen der eigenen Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist der Auf-

enthalt im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, Wegen, Plätzen 

und in Grünanlagen nur allein, im Kreise der in Absatz 2 genannten Personen oder mit 

Angehörigen von insgesamt höchstens fünf Haushalten gestattet; es gilt eine Perso-

nenobergrenze von höchstens zehn zeitgleich anwesenden Personen, wobei deren 

Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt werden.“ 

2. § 4 Absatz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„2. für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer gesundheitlichen Beein-

trächtigung, einer ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankung oder einer Behinde-

rung keine Mund-Nasen-Bedeckung oder medizinische Gesichtsmaske tragen kön-

nen; die Verantwortlichen sind berechtigt, zur Überprüfung des Vorliegens der Voraus-

setzungen dieser Ausnahme die Bescheinigung im Original einzusehen,“ 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) Satz 1 Nummer 8 wie folgt gefasst: 
„8. Einzelhandelsgeschäfte, vorbehaltlich des Satzes 4, sowie“  
bb)  Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 
„Abweichend von Satz 1 Nummer 8 müssen Verkaufsstellen des Einzelhandels für 
Lebensmittel und Getränke, Tabakprodukte, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, 
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Bücher und Tierbedarf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitätsbedarf so-
wie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Reformhäuser, Tankstellen, Babyfachmärkte, 
Blumengeschäfte, Gartenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte, Kunst- 
und Gebrauchtwarenmärkte (Flohmärkte), Spezialmärkte sowie gewerblichen Hand-
werkerbedarf und Fahrrad- und Kfz- Werkstätten keine Anwesenheitsdokumentation 
führen.“ 
 
b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Verantwortlichen sind berechtigt und verpflichtet, das Original der Bescheinigung 
gemäß § 6b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder 4 einzusehen und die Identität der anwe-
senden Person mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu überprüfen.“ 
 
4. § 6a Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Selbständige, die im Rahmen ihrer Tätigkeit körperlichen Kontakt zu Kundinnen 
und Kunden oder sonstigen Dritten haben, sind verpflichtet, zweimal pro Woche eine 
Testung in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests vornehmen zu lassen und die ihnen ausgestellten 
Nachweise über die Testungen für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und 
den zuständigen Behörden zur Kontrolle der vorstehenden Verpflichtungen auf Ver-
langen zugänglich zu machen.“ 
 
5. § 6b Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines aktuellen Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solcher zur Selbstanwendung, oder PCR-Tests 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindestens das Datum und 
die Uhrzeit der Durchführung des Tests, den Namen der getesteten Person und die 
Stelle erkennen lassen, welche den Test durchgeführt oder, im Falle des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 2, beaufsichtigt hat. Ist die getestete Person derjenigen Person, die 
den Test durchgeführt oder, im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, beaufsichtigt 
hat, nicht persönlich bekannt, ist vor Ausstellung der Bescheinigung die Identität der 
getesteten Person mittels eines amtlichen Lichtbildausweises zu überprüfen. Die Be-
scheinigung soll im Übrigen dem von der für Gesundheit zuständigen Senatsverwal-
tung zur Verfügung gestellten Muster entsprechen. Die Bescheinigung im Sinne von 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung sowie die Be-
aufsichtigung der Testung darf nur von einer durch die jeweiligen Verantwortlichen 
hierzu beauftragten Person im Rahmen der Beauftragung vorgenommen werden.“ 
 
6. In § 7 werden die Wörter „aus beruflichen Gründen oder im Rahmen der Religions-
ausübung“ gestrichen. 
 
7. In § 8 Absatz 1 wird die Angabe „23 Uhr“ durch die Angabe „0 Uhr“ ersetzt und 
werden die Wörter „des Folgetages“ gestrichen. 
 
8. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9  
Veranstaltungen, Personenobergrenzen 

 
(1) Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 zeitgleich Anwesenden sind verboten. 
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(2) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 zeitgleich Anwesen-
den sind verboten. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für 
 

1. religiös-kultische Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes 
und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Berlin, diese sind spätestens zwei 
Werktage vor der geplanten Durchführung dem zuständigen Ordnungsamt an-
zuzeigen, wenn mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet wer-
den, es sei denn, dass die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ein 
Hygienekonzept etabliert haben, welches dem aktuellen Hygienerahmenkon-
zept der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung entspricht oder über dessen 
Bestimmungen hinausgeht, 

 
2. Versammlungen im Sinne des Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der 

Verfassung von Berlin, 
 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sitzungen, des Europäischen Parlaments, sei-
ner Fraktionen und Ausschüsse, des Deutschen Bundestages, seiner Fraktio-
nen und Ausschüsse, des Bundesrates und seiner Ausschüsse, des Abgeord-
netenhauses, seiner Fraktionen und Ausschüsse, des Europäischen Rates, des 
Rates der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, der Bundesre-
gierung, des Senats von Berlin, des Rats der Bürgermeister und seiner Aus-
schüsse, des Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der Bezirksverordnetenver-
sammlungen, ihrer Fraktionen und Ausschüsse sowie der Auslandsvertretun-
gen, der Organe der Rechtspflege, der Organe, Gremien und Behörden der Eu-
ropäischen Union, der internationalen Organisationen, des Bundes und der 
Länder und anderer Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufga-
ben wahrnehmen, 

 
4. Parteiversammlungen sowie Versammlungen von Wählergemeinschaften, 

wenn sie auf Grund des Parteiengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1994 (BGBl. I S. 149), das zuletzt durch Artikel 13 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung oder zur Vorbereitung der Teilnahme an allgemeinen Wah-
len durchgeführt werden, 

 
5. Veranstaltungen nach § 17 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1044) geän-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und 

 
6. Sitzungen des Betriebsrates, des Gesamtbetriebsrates und des Konzernbe-

triebsrates nach dem Betriebsverfassungsgesetz sowie des Personalrats, des 
Gesamtpersonalrats und des Hauptpersonalrats nach dem Personalvertre-
tungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 
337; 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 6. April 2021 
(GVBl. S. 362) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 
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(4) Auf Veranstaltungen sind die Bestuhlung und Anordnung der Tische so vorzuneh-
men, dass zwischen Personen, die nicht unter die Ausnahme des § 2 Absatz 2 fallen, 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird oder ein ausreichender Infekti-
onsschutz durch andere Schutzmaßnahmen oder Schutzvorrichtungen zur Verringe-
rung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel gewährleistet werden 
kann. Bei Veranstaltungen im Freien ist anwesenden Besucherinnen und Besuchern 
ein fester Sitzplatz zuzuweisen. Der Mindestabstand nach Satz 1 kann unterschritten 
werden, sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektionen und Aerosolen sichergestellt ist 
oder alle anwesenden Besucherinnen und Besucher negativ im Sinne des § 6b getes-
tet sind. Für Verkaufsstellen und gastronomische Angebote gelten § 15 und § 16 Ab-
satz 1 entsprechend. 
 
(5) Abweichend von Absatz 2 können Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 
mehr als den dort genannten zeitgleich anwesenden Personen, höchstens jedoch mit 
bis zu 500 zeitgleich anwesenen Personen, durchgeführt werden, sofern die Vorgaben 
des Hygienerahmenkonzeptes nach § 6 Absatz 3 der für Kultur, der für Wirtschaft oder 
der für Sport zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben zur maschi-
nellen Belüftung enthalten muss, eingehalten werden. 
 
(6) (weggefallen) 
 
(7) Abweichend von Absatz 1 sind Veranstaltungen oder Zusammenkünfte im Fami-
lien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private Veranstaltungen) im Freien nur im 
Kreise der in § 2 Absatz 2 genannten Personen oder mit Angehörigen von insgesamt 
höchstens fünf Haushalten gestattet; es gilt eine Personenobergrenze von höchstens 
zehn zeitgleich anwesenden Personen, wobei deren Kinder bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres nicht mitgezählt werden. Abweichend von Absatz 2 sind private Veran-
staltungen in geschlossenen Räumen nur im Kreise der in § 2 Absatz 2 genannten 
Personen oder mit Angehörigen von insgesamt höchstens drei Haushalten gestattet; 
es gilt eine Personenobergrenze von höchstens sechs zeitgleich anwesenden Perso-
nen, wobei deren Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt 
werden. 
 
(8) Für Bestattungen und Trauerfeiern auf Friedhöfen oder bei Bestattungsunterneh-
men gilt Absatz 3 Nummer 1 entsprechend. Hiervon nicht erfasste Beerdigungen und 
Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung sowie private Veranstaltungen, die aus 
wichtigem Grund stattfinden, insbesondere Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern oder 
Feierlichtkeiten anlässlich religiöser Feste sind abweichend von Absatz 7 mit bis zu 50 
zeitgleich anwesenden Personen zulässig. Die für die Durchführung der jeweiligen 
Feier erforderlichen Personen bleiben bei der Bemessung der Personenobergrenze 
des Satzes 2 unberücksichtigt. 
 
(9) Die jeweils fachlich zuständige Senatsverwaltung kann im Einvernehmen mit der 
für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung in begründeten Einzelfällen zur Erpro-
bung von Hygiene-, Schutz- oder Testkonzepten, Ausnahmen von den Bestimmungen 
dieser Verordnung zulassen. Dies gilt insbesondere für die Zulassung von Veranstal-
tungen mit einer von Absatz 1 oder Absatz 2 abweichenden Teilnehmendenzahl. Die 
Zulassung kann sich auch auf einzelne Veranstaltungsorte beziehen. 
 
(10) An Veranstaltungen im Sinne von Absatz 1 mit mehr als 250 zeitgleich anwesen-
den Personen dürfen nur Personen teilnehmen, die im Sinne von § 6b negativ getestet 
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sind. An Veranstaltungen im Sinne von Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 4 bis 6 und 
Absatz 8 mit mehr als zehn zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur Personen 
teilnehmen, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind.“ 
 
9. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „einer Mund-Nasen-Bedeckung oder“ gestri-
chen. 
 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Mund-Nasen-Bedeckung“ durch die Wörter „medizi-
nische Gesichtsmaske“ ersetzt.  
bb) In Satz 3 werden die Wörter „oder einer Mund-Nasen-Bedeckung“ gestrichen. 
 
c) In Absatz 3 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „zehn“ ersetzt. 
 
10. § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13  
Kindertagesförderung, Hochschulen, Bildung 

 
(1) In den Einrichtungen der Kindertagesförderung findet ein eingeschränkter Regel-
betrieb statt. Die Betreuung soll, soweit organisatorisch umsetzbar, in stabilen Grup-
pen stattfinden. Soweit dies Einschränkungen des Betreuungsumfanges erfordert, ist 
dies in Abstimmung mit der Aufsicht nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
zulässig. Die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung kann unter Beach-
tung der Infektionslage Näheres zur Gestaltung des Angebotes, auch im Rahmen an-
derer Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe bestimmen. 
 
(2) Im Rahmen einer eigenverantwortlichen Organisation der Betreuung von Kindern 
ist die Überschreitung der Personenobergrenzen von § 2 Absatz 3 und § 9 Absatz 7 
zulässig, wenn es sich um die wechselseitige, unentgeltliche, nicht geschäftsmäßige 
Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren in festen, familiär oder nachbarschaftlich 
organisierten Betreuungsgemeinschaften, die Kinder aus höchstens zwei Haushalten 
umfassen, handelt. 
 
(3) Staatliche, private und konfessionelle Hochschulen einschließlich ihrer Einrichtun-
gen dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Die Hochschulen starten 
ihren Lehrbetrieb im Sommersemester 2021 grundsätzlich mit Online-Formaten und 
nicht im Präsenzlehrbetrieb. Praxisformate und Prüfungen dürfen unter Beachtung der 
grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- und Hygieneregeln nach Teil 1 sowie der jeweils 
in den Hochschulen geltenden besonderen Bestimmungen in Präsenzform durchge-
führt werden. Die Hochschulen regeln im Rahmen ihrer Schutz- und Hygienekonzepte 
die Testung von Studierenden in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2, soweit Studierende an den Hochschulen präsent sind, insbesondere für Teil-
nehmende an Praxisformaten und Präsenzprüfungen. An Praxisformaten und Prüfun-
gen in Präsenzform dürfen nur Studierende teilnehmen, die im Sinne von § 6b negativ 
getestet sind. Zulässig nach Satz 3 sind insbesondere 
 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- und Arbeitsräume an den Hochschulen er-
fordern, 
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2. praktischer Unterricht in medizinisch-klinischen Studiengängen, 
 

3. künstlerischer Unterricht, 
 

4. sportpraktische Übungen und 
 

5. Präsenzformate zur Einführung von Studienanfängerinnen und Studienanfän-
gern. 

 
In Praxisformaten nach Satz 6 soll die maximale Anzahl von 25 teilnehmenden Stu-
dierenden grundsätzlich nicht überschritten werden. In begründeten Fällen können die 
Hochschulen Personen abweichend von Satz 1 begrenzten Zutritt gestatten. Satz 1 
gilt nicht für den Botanischen Garten. Hochschulbibliotheken dürfen Leihbetrieb und 
Online-Dienste anbieten sowie Arbeitsplätze und PC-Pools für Personen öffnen, die 
im Sinne von § 6b negativ getestet sind, sofern ein Einlass nur nach vorheriger Ter-
minbuchung erfolgt und die Steuerung des Zutritts zur Sicherung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern sowie die Beachtung der grundsätzlichen Pflichten und der Schutz- 
und Hygieneregeln nach Teil 1 sichergestellt werden. Für Mensen des Studierenden-
werkes gelten die Regelungen für Gastronomie und Kantinen nach § 16 entsprechend. 
 
(4)  (aufgehoben) 
 
(5) An Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-
nenbildung, Musikschulen, Jugendkunstschulen, Jugendverkehrsschulen, Gartenar-
beitsschulen sowie freien Einrichtungen im Sinne des Schulgesetzes und ähnlichen 
Bildungseinrichtungen darf Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb in Präsenz statt-
finden. Für die in Satz 1 genannten Einrichtungen gilt § 28b Absatz 3 Satz 3 des In-
fektionsschutzgesetzes entsprechend. Im Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb tä-
tige Personen in den in Satz 1 genannten Einrichtungen haben zweimal wöchentlich 
ein negatives Testergebnis nach § 6b nachzuweisen, erfolgt die Tätigkeit lediglich an 
einem Tag der Woche, ist lediglich ein negativer Test nach § 6b zum Tag der Tätigkeit 
nachzuweisen. Für die Teilnahme am Lehr-, Betreuungs- und Prüfungsbetrieb nach 
Satz 1 findet § 9 Anwendung. Die Testpflicht entfällt für Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden. Darüber hinaus gilt, dass  
 

1. in Musikschulen, Jugendkunstschulen sowie in privaten Unterrichtseinrichtun-
gen für künstlerischen oder musischen Unterricht und bei Angeboten der kultu-
rellen und der historisch-politischen Bildung die Hygiene- und Infektionsschutz-
standards, die im Hygienerahmenkonzept der für Kultur zuständigen Senats-
verwaltung festgelegt wurden, einzuhalten sind,  

2. an Volkshochschulen sowie weiteren Einrichtungen der allgemeinen Erwachse-
nenbildung Bildungsangebote, in denen es zu Nahrungszubereitung oder Nah-
rungsverzehr kommt, in Präsenz untersagt sind und Bildungsangebote, in de-
nen es zu sportlicher Betätigung, körperlich anstrengender Bewegung und di-
rektem Körperkontakt kommt, nur unter Beachtung der Regelungen des § 19 
Absatz 1 und  2 zulässig sind.  

 
 
(6)  (aufgehoben)  
 
(7) (aufgehoben)“ 
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11. § 15 wird wie folgt gefasst: 

„§ 15  
Einzelhandel, Märkte 

 
(1) (weggefallen) 
 
(2) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 
2006 (GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 
467) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen an Sonn- und Fei-
ertagen nicht gemäß § 6 Absatz 1 und 2 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes öffnen. 
§ 4 und § 5 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes bleiben unberührt.“ 
 
(3) (weggefallen) 
 
(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) gilt 
für die Steuerung des Zutritts zur Sicherung des Mindestabstandes ein Richtwert für 
die maximal zulässige Anzahl von Kundinnen und Kunden je Verkaufsfläche oder Ge-
schäftsraum. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern 
gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 10 
Quadratmetern Verkaufsfläche. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche ab 801 Quad-
ratmetern insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 Quadratmetern ein Richtwert von 
höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche und 
auf der 800 Quadratmeter übersteigenden Fläche von höchstens einer Kundin oder 
einem Kunden pro 20 Quadratmetern Verkaufsfläche. Für Einkaufszentren ist die je-
weilige Gesamtverkaufsfläche maßgeblich. Unterschreiten die Verkaufsfläche oder 
der Geschäftsraum eine Größe von 20 Quadratmetern, darf jeweils höchstens eine 
Kundin oder ein Kunde eingelassen werden. Aufenthaltsanreize dürfen nicht geschaf-
fen werden. 
 
(4a) Betreibende von Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) sind angehalten für 
Besucherinnen und Besucher des Kaufhauses oder Einkaufszentrums (Mall) Test-
möglichkeiten in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels 
eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solchen zur Selbstanwendung 
unter Aufsicht, zu organisieren. 
 
(5) Jahrmärkte und Volksfeste sind verboten.“ 
 
12. § 16 wird wie folgt gefasst: 

„§ 16  
Gastronomie 

 
(1) Gaststätten im Sinne des Gaststättengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung und Kantinen dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Sie 
dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nur von Gästen aufgesucht wer-
den, die im Sinne des § 6b negativ getestet sind; dies gilt nicht für die bloße Nutzung 
sanitärer Anlagen und bei Kantinen nicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
durch diese versorgt werden. Je Sitz- oder Tischgruppe gelten die Kontaktbeschrän-
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kungen für den öffentlichen Raum im Freien nach § 2 Absatz 3, hierbei darf abwei-
chend von § 3 Absatz 1 Satz 1 der Mindestabstand innerhalb der Sitz- oder Tisch-
gruppe unterschritten werden. Die Bedienung am Tisch sowie die Selbstabholung der 
Speisen und Getränke sind zulässig. Speisen und Getränke dürfen nur am Tisch ver-
zehrt werden. Die Öffnung von geschlossenen Räumen von Gaststätten nach Satz 1 
ist nur zulässig, wenn die Vorgaben eines Hygienerahmenkonzepts nach § 6 Absatz 3 
der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben zur Be-
lüftung der Räume enthalten muss, eingehalten werden. Die Verantwortlichen sind 
verpflichtet, auf die Einhaltung der jeweils geltenden Schutz- und Hygienekonzepte 
hinzuweisen und für ihre Umsetzung Sorge zu tragen. 
 
(2) Gaststätten und Kantinen dürfen vorbehaltlich § 8 Absatz 1 Speisen und Getränke 
zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Für die Abholung von Speisen und Geträn-
ken sind geeignete Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwicklung und zur Vermei-
dung von Menschenansammlungen zu treffen. 
 
(3) Die Bestuhlung und Anordnung der Tische in Gaststätten und Kantinen ist so vor-
zunehmen, dass zwischen Personen, die nicht unter die Ausnahme des Absatzes 1 
Satz 3 oder des § 2 Absatz 2 fallen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
wird. Im Abstandsbereich dürfen sich keine Personen aufhalten. Ein verstärktes Rei-
nigungs- und Desinfektionsregime ist sicherzustellen.“ 
 
13. § 17 wird wie folgt gefasst: 

„§ 17  
Touristische Angebote, Beherbergung 

 
(1) An Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförderungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen und vergleichba-
ren Angeboten zu touristischen Zwecken dürfen nach vorheriger Terminbuchung für 
einen fest begrenzten Zeitraum Besucherinnen und Besucher teilnehmen, die im Sinne 
des § 6b negativ getestet sind. 
 
(2) Übernachtungen in Hotels, Beherbergungsbetrieben, Ferienwohnungen und ähnli-
chen Einrichtungen dürfen ab dem 11. Juni 2021 von den Betreiberinnen und Betrei-
bern angeboten werden, wenn die Vorgaben eines Hygienerahmenkonzepts nach § 6 
Absatz 3 der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung, das mindestens Vorgaben 
zur Belüftung der Räume enthalten muss, eingehalten werden; bis dahin sind sie un-
tersagt. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, auf die Einhaltung der jeweils geltenden 
Schutz- und Hygienekonzepte hinzuweisen und für ihre Umsetzung Sorge zu tragen. 
Abweichend von § 16 Absatz 1 ist die Bewirtung von beherbergten Personen zulässig, 
ohne dass diese negativ im Sinne des § 6b getestet sind. Vom Verbot des Satzes 1 2. 
Halbsatz ausgenommen sind Übernachtungen anlässlich von Dienst- und Geschäfts-
reisen und aus notwendigen privaten Gründen. Die Betreiberinnen und Betreiber der 
Einrichtungen nach Satz 1 müssen vor dem 11. Juni 2021 vor Abschluss eines Ver-
trags den Zweck der Vermietung oder Beherbergung der Gäste erfragen und diesen 
zusammen mit den erfassten Personaldaten des Gastes dokumentieren. Die Gäste 
haben diesbezügliche Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen.“ 
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14. § 19 wird wie folgt gefasst: 
„§ 19  

Sportausübung 
 
(1) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 nur alleine oder mit insgesamt höchstens 
zehn Personen aus insgesamt höchstens fünf Haushalten unter Einhaltung der Ab-
standsregelungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 erfolgen. Die Beschränkung des Satzes 1 
gilt nicht für den Sport im Freien, soweit alle an der Sportausübung Teilnehmenden 
einschließlich der Betreuungs- und sonstigen Begleitpersonen im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet sind. Die Testpflicht gilt nicht 
1. für den Personenkreis gemäß § 2 Absatz 2, soweit keine anderen Personen beteiligt 
sind,  
 
2. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profiligen und Berufssport-
lerinnen und Berufssportler, 
 
3. für ärztlich verordneten Rehabilitationssport oder ärztlich verordnetes Funktionstrai-
ning im Sinne des § 64 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch in festen Gruppen von bis zu höchstens zehn Personen zuzüglich einer übungs-
leitenden Person; bei besonderen im Einzelfall zu begründenden Härtefällen ist die 
Beteiligung weiterer Personen zulässig, soweit dies zwingend notwendig ist, um den 
Teilnehmenden die Ausübung des Rehabilitationssports oder Funktionstrainings zu er-
möglichen, 
 
4. für Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren, wenn der Sport im Freien in festen 
Gruppen von maximal 20 anwesenden Personen zuzüglich einer betreuenden Person 
ausgeübt wird; die Betreuungsperson muss im Sinne von § 6b negativ getestet sein, 
 
5. für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs getestet 
werden.  
 
Die Verantwortlichen sind verpflichtet, vor Beginn der Sporteinheit die Einhaltung der 
Testpflicht im Sinne des Satzes 2 zu kontrollieren sowie auf die Einhaltung des Schutz- 
und Hygienekonzepts nach § 6 Absatz 1 hinzuweisen und für dessen Umsetzung 
Sorge zu tragen. Sie haben darüber hinaus die Einhaltung der grundsätzlichen Pflich-
ten des 1. Teils dieser Verordnung, insbesondere die Anwesenheitsdokumentation, 
sicherzustellen. Regelungen über den Sport an öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft, an Einrichtungen der Berufsbildung sowie als studienbezogener 
Lehrbetrieb der Hochschulen und als dienstlich veranlasster Sport staatlicher Einrich-
tungen gehen diesem Absatz und Absatz 2 vor. 
 
(2) Die Sportausübung in gedeckten Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und ähn-
lichen Einrichtungen ist nur zulässig 
 

1. für Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, Profiligen und Berufs-
sportlerinnen und Berufssportler, 

 
2. für den Pferdesport in dem unter Tierschutzgesichtspunkten zwingend erforder-

lichen Umfang, 
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3. für therapeutische Behandlungen sowie für ärztlich verordneten Rehabilitations-
sport oder ärztlich verordnetes Funktionstraining im Sinne des § 64 Absatz 1 
Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in festen Gruppen von 
bis zu höchstens zehn Personen zuzüglich einer übungsleitenden Person; bei 
besonderen im Einzelfall zu begründenden Härtefällen ist die Beteiligung wei-
terer Personen zulässig, soweit dies zwingend notwendig ist, um den Teilneh-
menden die Ausübung des Rehabilitationssports oder Funktionstrainings zu er-
möglichen, 

 
4. für Einzelpersonen und Gruppen bis maximal zehn Personen, die sämtlich im 

Sinne von § 6b negativ getestet sind; die Testpflicht gilt nicht für Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer, die im Rahmen des Schulbesuchs getestet werden, und 

 
5. für Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahren, wenn der Sport in festen Grup-

pen von maximal 20 anwesenden Personen zuzüglich einer betreuenden Per-
son ausgeübt wird; die Betreuungsperson muss im Sinne von § 6b negativ ge-
testet sein. 

 
Die Öffnung von Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen für die Nut-
zung nach Satz 1 Nummer 4 und 5 ist nur zulässig, wenn die in einem gemeinsamen 
Hygienerahmenkonzept nach § 6 Absatz 3 der für Sport und für Wirtschaft zuständigen 
Senatsverwaltungen festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehal-
ten werden. Das Hygienerahmenkonzept nach Satz 2 muss mindestens Vorgaben zu 
Personenobergrenzen, Testpflichten, Terminbuchungspflichten und zur Belüftung der 
Räume enthalten. Die Verantwortlichen sind verpflichtet, auf die Einhaltung der jeweils 
geltenden Schutz- und Hygienekonzepte hinzuweisen und für ihre Umsetzung Sorge 
zu tragen. 
 
(3) Der professionelle sportliche Wettkampfbetrieb in der Bundesliga und den interna-
tionalen Ligen sowie vergleichbaren professionellen Wettkampfsystemen, Wettkämp-
fen von Bundes- und Landeskadern in olympischen und paralympischen Disziplinen 
sowie sportlichen Wettbewerben zur unmittelbaren Qualifikation an Welt- oder Euro-
pameisterschaften ist zulässig, soweit er im Rahmen eines Nutzungs- und Hygiene-
konzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet. Alle am Wettkampfbetrieb 
beteiligten Personen müssen im Sinne von § 6b negativ getestet sein und dies vor 
Betreten der Sportstätte nachweisen. Im Übrigen gelten die Vorgaben des § 9. 
 
(3a) Unbeschadet des Absatzes 3 sind Wettkämpfe im Freien zulässig, soweit sie im 
Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes 
stattfinden und alle an der Sportausübung Teilnehmenden einschließlich der Betreu-
ungspersonen und des Funktionspersonals im Sinne von § 6b negativ getestet sind. 
Die Testpflicht gilt nicht für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Rahmen des 
Schulbesuchs getestet werden. Zuschauende sind untersagt; dies gilt nicht für die für 
den Wettkampfbetrieb erforderlichen Personen. Im Übrigen gelten die Vorgaben des 
§ 9. 
 
(4) Die Sportausübung in Schwimmbädern ist ausschließlich für Bundes- und Landes-
kaderathletinnen und -athleten, Profiligen und Berufssportlerinnen und -sportler, für 
den sportlichen Wettkampfbetrieb im Sinne des Absatzes 3, für den Sport als Unter-
richtsfach an öffentlichen Schulen und Schulen in freier Trägerschaft, an Einrichtungen 



 

 

11 

 

der Berufsbildung und als studienbezogener Lehrbetrieb der Hochschulen, für thera-
peutische Behandlungen sowie Nutzungen nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 3 
Nummer 3, für die Ausbildung der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer 
durch die staatlich anerkannten Hilfsorganisationen und als dienstlich veranlasster 
Sport staatlicher Einrichtungen zulässig. Strand- und Freibäder können nach vorheri-
ger Genehmigung des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes geöffnet werden. Die 
Genehmigung soll auf der Grundlage eines von den jeweiligen Betreibern vorzulegen-
den Nutzungs- und Hygienekonzept erfolgen, das insbesondere die Einhaltung des 
Abstandsgebot nach § 3 sicherstellt. Soweit Bäder an Dritte verpachtet oder zur vor-
rangigen Nutzung überlassen wurden, sind diese Dritten Betreiber im Sinne der vor-
stehenden Regelung.“ 
 
 
15. § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20  
Kulturelle Einrichtungen 

 
(1) Kinos, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser und kulturelle Veranstaltungsstätten 
in öffentlicher und privater Trägerschaft dürfen entsprechend der Regelungen des § 9 
für den Publikumsverkehr geöffnet werden.  
 
(2) Museen, Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken dürfen für den Publikumsver-
kehr geöffnet werden. Für die Steuerung des Zutritts zur Sicherung des Mindestab-
standes gilt ein Richtwert für die maximal zulässige Anzahl von Besucherinnen und 
Besuchern je Ausstellungs- oder Betriebsfläche. Bei Einrichtungen mit einer Ausstel-
lungs- oder Betriebsfläche von bis zu 800 Quadratmetern gilt ein Richtwert von insge-
samt höchstens einer Besucherin oder einem Besucher pro 10 Quadratmetern Aus-
stellungs- oder Betriebsfläche. Bei Einrichtungen mit einer Ausstellungs- oder Be-
triebsfläche ab 801 Quadratmetern insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 Quadrat-
metern ein Richtwert von höchstens einer Besucherin oder einem Besucher pro 10 
Quadratmetern Ausstellungs- oder Betriebsfläche und auf der 800 Quadratmeter über-
steigenden Fläche von höchstens einer Besucherin oder einem Besucher pro 20 
Quadratmetern Ausstellungs- oder Betriebsfläche. “ 
 
 
16. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
„(3) Vergnügungsstätten im Sinne der Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), Freizeitparks und Betriebe 
für Freizeitaktivitäten dürfen, soweit geschlossene Räume betroffen sind, nicht für den 
Publikumsverkehr geöffnet werden; dies gilt nicht für sanitäre Anlagen. Die Einrichtun-
gen nach Satz 1 dürfen nur nach vorheriger Terminvereinbarung und nur von Besu-
cherinnen und Besuchern aufgesucht werden, die negativ im Sinne des § 6b getestet 
sind. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.“  
 
b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:  
„(3a) Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe dürfen 
nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden.“ 
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17. § 27 wird wie folgt gefasst: 
„§ 27  

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a Nummer 
24 und Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes und dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
das zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 448) geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infektions-
schutzgesetzes mit einer Geldbuße von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzge-
setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. entgegen § 2 Absatz 3 sich im öffentlichen Raum im Freien mit anderen als den 

dort genannten Personen gemeinsam aufhält und keine Ausnahme nach Absatz 4 
oder § 13 Absatz 2 vorliegt, 

 
2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen als 

in § 2 Absatz 2 genannten Menschen im öffentlichen Raum nicht einhält und keine 
Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2, § 9 Absatz 4, § 16 Absatz 1 oder § 19 vorliegt, 

 
3. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 oder entgegen § 10 Absatz 2 keine 

medizinische Gesichtsmaske einschließlich einer FFP2-Maske trägt und keine 
Ausnahme nach § 4 Absatz 4 oder § 10 Absatz 2 Satz 2 vorliegt, 

 
4. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine 

Anwesenheitsdokumentation führt, diese nicht vollständig führt, sie nicht für die 
Dauer von vier Wochen aufbewahrt oder speichert, sie auf deren Verlangen der 
zuständigen Behörden nicht zugänglich macht, aushändigt oder auf sonstige 
Weise den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht ver-
nichtet oder löscht oder anwesende Personen, die unvollständige oder offensicht-
lich falsche Angaben nach Absatz 2 Satz 1 machen, den Zutritt oder den weiteren 
Verbleib nicht verwehrt, die Bescheinigung über eine Testung nicht einsieht, die 
Identität der die Bescheinigung vorlegenden Person nicht überprüft oder nicht si-
cherstellt, das digitale Anwendungen ordnungsgemäß genutzt werden, soweit 
keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 6, Absatz 4 Satz 2 oder Absatz 5 vorliegt, 

 
5. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach § 5 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig oder 

nicht wahrheitsgemäß macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt, 
 
6. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher auf Verlangen 

der zuständigen Behörde ihr kein Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, soweit 
keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, oder die Einhaltung der im Schutz- und 
Hygienekonzept festgelegten Schutzmaßnahmen nicht sicherstellt, 

 
7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher keine Aus-

hänge zu den Abstands- und Hygieneregeln gut sichtbar anbringt, soweit keine 
Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 
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7a.  entgegen § 6a Absatz 1 als Arbeitgeberin und Arbeitgeber kein Angebot zur Tes-

tung unterbreitet oder organisiert, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 
 

7b. entgegen § 6b Absatz 2 Satz 2 als Person, die eine Testung durchführt oder be-
aufsichtigt, die Identität der getesteten Person nicht überprüft, 
 

7c. entgegen § 6a Absatz 3 als Selbständige oder Selbständiger eine Testung nicht 
durchführen lässt, eine Bescheinigung über eine Testung nicht für die Dauer von 
vier Wochen aufbewahrt oder sie den zuständigen Behörden auf deren Verlangen 
nicht zugänglich macht, soweit keine Ausnahme nach Absatz 4 vorliegt, 

 
8. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen Räumen gemeinsam singt, ohne die im 

Hygienerahmenkonzept oder in einer Rechtsverordnung der für Kultur zuständi-
gen Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzuhal-
ten, soweit keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt, 

 
8a. entgegen § 7a Absatz 1 die gleichzeitige Nutzung von mehr als 50 Prozent der 

eingerichteten Büroarbeitsplätze durch Beschäftigte zulässt und keine Ausnahme 
nach Absatz 2 vorliegt, 

 
9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr aus-

schenkt, abgibt oder verkauft, 
 
10. entgegen § 8 Absatz 2 in Grünanlagen oder auf Parkplätzen alkoholische Ge-

tränke verzehrt, 
 
11. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Veranstal-

tung im Freien die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleis-
tet und keine Ausnahme nach den Absätzen 3, 5 oder 9 vorliegt, 

 
12. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Veranstal-

tung in geschlossenen Räumen die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl 
nicht gewährleistet und keine Ausnahme nach den Absätzen 3, 5 oder 9 vorliegt, 

 
13. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwortliche Veranstalterin oder verantwortlicher 

Veranstalter einer Veranstaltung die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
nicht gewährleistet, 

 
14. entgegen § 9 Absatz 5 als Verantwortliche oder Verantwortlicher einer Veranstal-

tung in geschlossenen Räumen die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl 
nicht gewährleistet oder die Regeln des Hygienerahmenkonzepts der zuständigen 
Senatsverwaltung nicht einhält und keine Ausnahme nach Absatz 9 vorliegt, 

 
15. (weggefallen), 
 
16. entgegen § 9 Absatz 7 als Verantwortliche oder Verantwortlicher Veranstaltungen 

oder Zusammenkünften im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private 
Veranstaltungen) mit anderen als den dort genannten Personen durchführt und 
keine Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt, 
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17. entgegen § 9 Absatz 7 an Veranstaltungen oder Zusammenkünften im Familien-, 
Bekannten- oder Freundeskreis (private Veranstaltungen) mit anderen als den dort 
genannten Personen teilnimmt und keine Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt, 

 
18. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Verantwortliche oder Verantwortlicher von Beer-

digungen und Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung sowie Hochzeitsfeiern, 
Geburtstagsfeiern oder Feierlichtkeiten anlässlich religiöser Feste die Einhaltung 
der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet, 

 
18a.entgegen § 9 Absatz 10 an einer Veranstaltung im Sinne des Absatzes 1 mit mehr 

als 250 zeitgleich Anwesenden Personen teilnimmt, ohne im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet zu sein,  

 
18b.entgegen § 9 Absatz 10 an einer Veranstaltung im Sinne des Absatzes 2 oder des 

Absatzes 3 Nummer 4 bis 6 mit mehr als zehn zeitgleich Anwesenden Personen 
teilnimmt, ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein, 
 

18c. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen als in § 2 Absatz 2 genannten Menschen nicht einhält, 

 
19. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 als die Versammlung veranstaltende Person 

kein Schutz- und Hygienekonzept erstellt oder dieses auf Verlangen der Versamm-
lungsbehörde nicht vorlegt, 

 
20. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die Versammlung leitende Person die Einhal-

tung des Schutz- und Hygienekonzepts bei der Durchführung der Versammlung 
nicht sicherstellt, 

 
20a. entgegen § 10 Absatz 3 an einer Versammlung mit mehr als zehn zeitgleich An-

wesenden in geschlossen Räumen teilnimmt, ohne im Sinne von § 6b negativ ge-
testet zu sein, 

 
21.  (weggefallen) 
 
22. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber einer Verkaufsstelle diese an Sonn- und Feiertagen öffnet und 
keine Ausnahme nach Satz 2 oder 3 vorliegt, 

 
23. entgegen § 15 Absatz 4 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber einer Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines Einkaufszentrums 
(Mall) mehr als die nach der Fläche der Verkaufsfläche oder des Geschäftsrau-
mes höchstens zulässige Personenzahl einlässt oder Aufenthaltsanreize schafft, 

 
24. entgegen § 15 Absatz 5 Jahrmärkte oder Volksfeste veranstaltet, 
 
25. entgegen § 16 Absatz 1 bis 3 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber einer Gaststätte oder einer Kantine die Einhaltung der Hygiene- 
und Abstandsregeln nicht gewährleistet oder keine Vorkehrungen zur Steuerung 
der Kaufabwicklung oder zur Vermeidung von Menschenansammlungen trifft, 
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26. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 2 eine Gaststätte aufsucht, ohne im Sinne von § 6b 
negativ getestet zu sein, soweit geschlossene Räume betroffen sind, 

 
27. entgegen § 17 Absatz 1 bei der Durchführung von Ausflugsfahrten, Stadtrund-

fahrten, Schiffsausflüge und vergleichbaren Angeboten zu touristischen Zwecken 
die Einhaltung der Hygieneregeln nicht gewährleistet, 

 
28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, einer Ferienwohnung und 
ähnlicher Einrichtung Übernachtungen vor dem 11. Juni 2021 anbietet und keine 
Ausnahme nach Satz 4 vorliegt, 

 
29. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 5 vor dem 11. Juni 2021 als verantwortliche Betrei-

berin oder verantwortlicher Betreiber eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, ei-
ner Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung nicht vor Abschluss eines Vertra-
ges den Zweck der Vermietung oder Beherbergung der Gäste erfragt und diese 
nicht zusammen mit den erfassten Personaldaten des Gastes dokumentiert, 

 
30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 6 als Gast eines Hotels, Beherbergungsbetriebes, 

einer Ferienwohnung und ähnlicher Einrichtung die Angabe nicht vollständig oder 
nicht wahrheitsgemäß macht, 

 
31. entgegen § 18 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eines Dienstleistungsgewerbes im Bereich der Körperpflege Kundinnen 
und Kunden ohne vorherige Terminvereinbarung bedient, 

 
31a. entgegen § 18 Absatz 1 Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege in An-

spruch nimmt ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein, 
 
31b. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 ein Prostitutionsgewerbe betreibt, 
 
32. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 2 sexuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt oder 

erotische Massagen in Anspruch nimmt, 
 
33. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber einer Fahrschule, einer Bootsschule, einer Flugschule oder einer ähnli-
chen Einrichtung die Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln nicht gewährleis-
tet, 
 

33a.entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 eine Fahrschule, eine Bootsschule, eine Flug-
schule oder eine ähnlichen Einrichtung aufsucht, ohne im Sinne von § 6b negativ 
getestet zu sein, 

 
34. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Sport ohne Einhaltung des Mindestabstandes oder 

mit mehr als den dort genannten Personen ausübt und keine Ausnahme nach Ab-
satz 1 Satz 2 vorliegt, 

 
35. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber einer gedeckten Sportanlage, eines Fitness- oder Tanzstudios oder einer 
ähnlichen Einrichtung diese oder dieses für andere als die dort zulässige Nutzung 
öffnet, 
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36. entgegen § 19 Absatz 3 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und Hygiene-

konzept des jeweiligen Sportfachverbandes durchführt, dessen Regeln nicht be-
achtet oder die Einhaltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet , 

 
36a. entgegen § 19 Absatz 3a den Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- und Hygie-
nekonzept des jeweiligen Sportfachverbandes durchführt, dessen Regeln nicht beach-
tet oder Zuschauende zulässt, 
 
37. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber eines Schwimmbades, dieses für andere als die dort zulässige Nutzung 
öffnet, 

 
38. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher 

Betreiber Frei- oder Strandbäder ohne Genehmigung des örtlich zuständigen Ge-
sundheitsamtes öffnet oder die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht 
gewährleistet,  

 
39.  (weggefallen) 
 
40. entgegen § 20 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eines Museums, einer Galerie oder einer Gedenkstätte Besucherinnen und 
Besucher ohne vorherige Terminbuchung oder mehr als die nach der Fläche der 
Ausstellungs- oder Betriebsfläche höchstens zulässige Personenzahl einlässt, 

 
41. entgegen § 21 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber eine Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches Unternehmen für den Publikums-
verkehr öffnet, 

 
42. entgegen § 21 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder verantwortlicher Be-

treiber Saunen, Dampfbäder, Thermen oder ähnliche Einrichtungen öffnet, 
 
43. entgegen § 21 Absatz 3 Vergnügungsstätten, Freizeitparks, Betriebe für Freizeit-

aktivitäten sowie Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche 
Betriebe für den Publikumsverkehr öffnet, soweit geschlossene Räume betroffen 
sind, 

 
44. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 2 nicht unverzüglich eine PCR-

Testung herbeiführt, 
 
45. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach Kenntniserlangung 

auf direktem Weg in die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine 
Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme nach § 
21a Absatz 1 Satz 1 vorliegt, 

 
46. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen ständig 

absondert bis das Ergebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäurenachweises 
des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Ausnahme nach § 21a Ab-
satz 1 Satz 1 vorliegt, 
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47. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 2 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem 
eigenen Haushalt angehören. 

 
48. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht unverzüglich in die Haupt- oder Neben-

wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt, 
 
49. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen und 

bis zum Vorliegen eines im Anschluss durchgeführten negativen Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Tests oder einer PCR-Testung ständig absondert, 

 
50. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Besuch von Personen empfängt, die nicht dem 

eigenen Haushalt angehören.“ 
 
 
18. In § 28 wird die Angabe „13. Juni“ durch die Angabe „1. Juli“ ersetzt. 
 
 
 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Berlin in Kraft.
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Berlin, den 1. Juni 2021  

 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael  M ü l l e r               Dilek  K a l a y c i 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 

 


